
Bekanntmachung der Stadt Oberhausen

Gemäß § 10 der Satzung über das Friedhofs- und Be-
stattungswesen der Stadt Oberhausen vom 22.12.2012
laufen die Ruhezeiten folgender Reihengräber ab:

Landwehrfriedhof    Feld R14   Nr. 1 - 88

Mit dem Ablauf dieser Zeit ist es notwendig, die Anlagen
zu beseitigen, die sich auf der Erdoberfläche befinden. 

Es ist jedoch möglich, Anträge auf Übernahme von Grab-
steinen zu stellen.

Die Anträge können in der Zeit vom 16.07.2018 -
16.09.2018 an den Oberbürgermeister der Stadt Ober-
hausen, Fachbereich 2-4-70/Standesamt (Bestattungs-
angelegenheiten), gerichtet werden.

Später eingehende Anträge finden keine Berücksich-
tigung mehr. 

Oberhausen, 01.03.2018

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Motschull

Jahresabschluss BFO gGmbH

Die Gesellschafterversammlung der BFO Beschäfti-
gungsförderung Oberhausen gGmbH hat am 05.07.2018
den Jahresabschluss zum 31.12.2017 festgestellt.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des
Lageberichtes beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Dr. Schulte GmbH Oberhausen hat am
28.03.2018 den Bestätigungsvermerk erteilt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom
06.08. - 10.08.2018 in der BFO-Geschäftsstelle, Gewerk-
schaftsstr. 76 - 78 in 46045 Oberhausen, zur Einsicht-
nahme aus.

Oberhausen, 06.07.2018

Die Geschäftsführung

Achim Kawicki

Bekanntmachung des Jahresabschlusses
der STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
zum 31. Dezember 2017

1.  Die STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH hat den
Jahresabschluss zum 31.12.2017 fristgerecht aufge-
stellt und durch die PKF Deutschland GmbH, Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, prüfen lassen.

     Die PKF Deutschland GmbH, Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, hat folgenden uneingeschränkten Bestä-
tigungsvermerk erteilt:

     Bestätigungsvermerk

     „Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

     Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bi-
lanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang -
unter Einbeziehung der Buchführung und den Lage-
bericht der STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. De-
zember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Auf-
stellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und
den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschafts-
vertrages liegen in der Verantwortung der gesetz-
lichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss
unter Einbeziehung der Buchführung und über den
Lagebericht abzugeben.

     Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenom-
men. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die Geschäfts-
tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche
Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des
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Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unse-
re Beurteilung bildet.

     Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

     Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und
den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschafts-
vertrages und vermittelt unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
dar.“

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahres-
abschlusses zum 31. Dezember 2017 (Bilanzsumme
81.487.216,20 EUR; Bilanzverlust EUR 0,00) und des
Lageberichts für das Geschäftsjahr 2017 der STOAG
Stadtwerke Oberhausen GmbH haben wir in Überein-
stimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den
Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Ab-
schlussprüfungen (IDW PS 450) erstattet.

München, den 30. Mai 2018

PKF Deutschland GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Hafenrichter                   Feldmann
Wirtschaftsprüfer            Wirtschaftsprüfer

2.  Durch Gesellschafterbeschluss vom 2. Juli 2018
wurde der Jahresabschluss festgestellt. Die Ge-
schäftsführung und der Aufsichtsrat wurden entlastet.

3.  Der Jahresabschluss einschließlich des Lageberichts
kann vom 13. bis zum 17. September 2018 jeweils
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 09:00 bis
15:00 Uhr und am Freitag in der Zeit von 09:00 bis
13:00 Uhr bei der STOAG Stadtwerke Oberhausen
GmbH, Max-Eyth-Straße 62, 46149 Oberhausen,
Raum 1.5, eingesehen werden.

Oberhausen im Juli 2018

STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
Max-Eyth-Strasse 62, 46149 Oberhausen

Die Geschäftsführung

Werner Overkamp

Bekanntmachung des Konzernabschlus-
ses der STOAG Stadtwerke Oberhausen
GmbH zum 31. Dezember 2017

1.  Die STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH hat den
Konzernabschluss zum 31.12.2017 fristgerecht auf-
gestellt und durch die PKF Deutschland GmbH, Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, prüfen lassen.

     Die PKF Deutschland GmbH, Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, hat nachfolgenden uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt:

     Bestätigungsvermerk

     „Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

     Wir haben den von der STOAG Stadtwerke Oberhau-
sen GmbH aufgestellten Konzernabschluss - beste-
hend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, An-
hang, Kapitalflussrechnung und Eigenkapitalspiegel -
und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 geprüft.
Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzern-
lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen
des Gesellschaftsvertrages liegt in der Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über
den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht
abzugeben.

     Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenom-
men. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich
auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die Geschäfts-
tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche
Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-
bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben im Konzernabschluss und Kon-
zernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stich-
proben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung
der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss
einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des
Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzie-
rungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung
des Konzernabschlusses und des Konzernlage-
berichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unse-
re Beurteilung bildet.

     Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
     
     Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prü-

fung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Kon-
zernabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den
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ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsver-
trages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Kon-
zernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend
dar.“

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Kon-
zernabschlusses zum 31. Dezember 2017 (Konzernbi-
lanzsumme 122.494.179,66 EUR; Konzernjahresüber-
schuss EUR 2.086.250,40) und des Konzernlageberichts
für das Geschäftsjahr 2017 der STOAG Stadtwerke
Oberhausen GmbH haben wir in Übereinstimmung mit
den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen
(IDW PS 450) erstattet.

München, den 6. Juni 2018

PKF Deutschland GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Hafenrichter                   Feldmann
Wirtschaftsprüfer            Wirtschaftsprüfer

2.  Durch Gesellschafterbeschluss vom 2. Juli 2018 wurde
der Konzernjahresabschluss festgestellt. Die Ge-
schäftsführung und der Aufsichtsrat wurden entlastet.

3.  Der Konzernjahresabschluss einschließlich des Kon-
zernlageberichts kann vom 13. bis zum 17. Septem-
ber 2018 jeweils von Montag bis Donnerstag in der
Zeit von 09:00 bis 15:00 Uhr und am Freitag in der
Zeit von 09:00 bis 13:00 Uhr bei der STOAG Stadt-
werke Oberhausen GmbH, Max-Eyth-Straße 62,
46149 Oberhausen, Raum 1.5, eingesehen werden.

Oberhausen im Juli 2018

STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH
Max-Eyth-Strasse 62, 46149 Oberhausen

Die Geschäftsführung

Werner Overkamp
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DPAG

Die Artothek gibt den Benutzern die Möglichkeit,
qualifizierte Kunstwerke, Grafiken und Kleinplas-
tiken gegen geringes Entgelt (für drei Monate 10,--
Euro, für sechs Monate 20,-- Euro je Kunstwerk)
auszuleihen.

Sie bietet neben eigenem Bestand Leihgaben der
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen, des
Kunstvereins Oberhausen, des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler sowie Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen und Arbeiten aus der
Malschule. Die Leihgaben des Arbeitskreises
Oberhausener Künstler und Jahresgaben des
Kunstvereins Oberhausen sind käuflich.

Nächste Ausleihe:
Donnerstag, 2. August 2018
Ludwig Galerie Schloss Oberhausen,
Konrad-Adenauer-Allee 46

Auskunft:
Bereich 0-8 Kunst / Artothek, Tel. 0208 41249-22
montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

Ausleihe von Kunstwerken

Die seit Februar 1967 bestehende Malschule führt

unter Leitung von Künstlern und Pädagogen Kurse

für Kinder ab fünf Jahren und Jugendliche im Mal-

schulgebäude (ehemalige Styrumer Schule),

Grevenstraße 36, und in den Stadtteilen durch.

Die Teilnehmer werden durch ein differenziertes

Angebot verschiedenster Motive und Techniken mit

der Vielfalt der bildnerischen Ausdrucksmöglichkeit

bekannt gemacht.

Jeder Teilnehmer arbeitet entsprechend seinen

Neigungen, Interessen und Fähigkeiten ohne Vor-

gabe von Aufgabenstellungen. Die Gruppenleiter

stehen dabei beratend zur Seite. Es sollen keine

festgesetzten Ziele erreicht werden.

Deshalb ist ein Wechsel zwischen den Gruppen

ebenso wie eine Neuaufnahme während des gan-

zen Jahres möglich.

Eigene Tätigkeit von Kindern und Jugendlichen för-

dert die individuelle Bildsprache, führt zu prakti-

schen Fertigkeiten und hilft, Kunstwerke zu betrach-

ten und zu verstehen.

Gemeinsam geplante Vorhaben schaffen Kontakte

untereinander und fördern das Sozialverhalten der

Gruppe.

Vormerkungen für die Aufnahme im Sommer 2018

nimmt der Bereich 0-8 Kunst / Malschule, Tel. 0208

41249-22, montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr

entgegen.

Malschule

für Kinder

und Jugendliche
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